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Vom 9. Juni 2022 

Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Januar 2011 (GVOBl. M-V S. 18), das zuletzt durch das Sechste Gesetz zur Änderung 
des Landeshochschulgesetzes vom 21. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1018) geändert wurde, und der Rahmenprü-
fungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Rostock vom 21. November 2019 (Amt-
liche Bekanntmachungen der Universität Rostock Nr. 19/49), die zuletzt durch die Dritte Satzung zur Änderung der 
Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge vom 9. Oktober 2020 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Universität Rostock Nr. 2020/51) geändert wurde, hat die Universität Rostock folgende Studiengangs-
spezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft als 
Satzung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt, Ablauf und studiengangsspezifische Regelungen für den Abschluss des for-
schungsorientierten Masterstudiengangs Erziehungs- und Bildungswissenschaft an der Universität Rostock auf 
Grundlage der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Rostock (Rah-
menprüfungsordnung (Bachelor/Master)). 

§ 2
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft ist gemäß § 3 der Rahmenprü-
fungsordnung (Bachelor/Master) an den Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses oder
eines gleichwertigen Abschlusses an einer Berufsakademie und an nachfolgende weitere Zugangsvoraussetzun-
gen gebunden:

1. Gemäß § 3 Absatz 2 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) müssen Deutschkenntnisse auf dem
Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens nachgewiesen werden.

2. Es ist ein erster berufsqualifizierender Abschluss mit mindestens 180 Leistungspunkten in einem Studium
der Erziehungswissenschaft, ihrer Teildisziplinen oder einem Studium mit Anteilen aus dieser Fachrichtung
im Umfang von mindestens 60 Leistungspunkten, davon mindestens fünf Leistungspunkte im Fach Allge-
meine Erziehungswissenschaft oder ein anderer gleichwertiger Abschluss nachzuweisen. Sofern die Min-
destanzahl an Leistungspunkten im Gebiet der Allgemeinen Erziehungswissenschaft nicht bereits erbracht
wurde, kann eine Zulassung gemäß § 3 Absatz 6 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) mit der
Auflage erteilt werden, dass ein vorgegebenes Modul aus diesem Gebiet mit mindestens sechs Leistungs-
punkten innerhalb des ersten Studienjahres erfolgreich absolviert wird.

3. Es sind Studienleistungen im Umfang von mindestens fünf Leistungspunkten im Bereich der empirischen
Forschungsmethoden nachzuweisen. Sofern diese Mindestanzahl an Leistungspunkten in den empirischen
Forschungsmethoden nicht bereits erbracht wurde, kann eine Zulassung gemäß § 3 Absatz 6 der Rahmen-
prüfungsordnung (Bachelor/Master) mit der Auflage erteilt werden, dass ein vorgegebenes Modul aus die-
sem Gebiet mit mindestens sechs Leistungspunkten innerhalb des ersten Studienjahres erfolgreich absol-
viert wird.

(2) Der Zugang zum Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft kann, falls keine Zulassungsbe-
schränkung besteht, nur dann versagt werden, wenn ein erfolgreicher Abschluss des Masterstudiums nicht zu
erwarten ist. Dabei gilt die Vermutung, dass ein erfolgreicher Abschluss des Masterstudiums nicht zu erwarten ist,
wenn eines der Kriterien unter Absatz 1 Nummer 1 bis 3 nicht erfüllt ist und die Bewerberin/der Bewerber keine
weiteren Nachweise für die fach- und studiengangsspezifische Qualifikation erbracht hat, aus denen sich unter
Würdigung des Gesamtbildes eine positive Erfolgsprognose ableiten lässt. Der Prüfungsausschuss kann die Ein-
ladung der Bewerberin/des Bewerbers zu einem klärenden Gespräch beschließen. Auch kann eine Zulassung un-
ter Vorbehalt erfolgen, im Falle einer Zulassungsbeschränkung unter Beachtung von § 4 Hochschulzulassungsge-
setz.

II. Studiengang, Studienverlauf und Studienorganisation

§ 3
Ziele des Studiums 
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(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs Erziehungs- und Bildungswissenschaft erlangen die
Studierenden den akademischen Grad Master of Arts (M.A.).

(2) Der konsekutiv angelegte Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft zielt darauf ab, die theore-
tischen, forschungsmethodischen und handlungsfeldbezogenen Kenntnisse der erziehungswissenschaftlichen
Teildisziplinen Sozialpädagogik, Medienpädagogik, Sonderpädagogik und Erwachsenen- und Berufsbildung zu
vertiefen. Dazu werden die analytischen und handlungsbezogenen Kompetenzen für breite Felder von außerschu-
lischer Erziehung und Bildung, insbesondere Kasuistik, Diagnostik, Beratung, Planung, Vermittlung sowie For-
schungsmethoden, ausgebaut. Der Analyse von Bildungs- und Hilfeprozessen im Kontext ihrer gesellschaftlichen
und institutionellen Bedingungen kommt dabei ein besonderes Augenmerk zu. Der Masterstudiengang vermittelt
darüber hinaus das Wissen und die Kompetenzen zu eigenständigem Forschen im Kontext von Erziehungs- und
Bildungsprozessen.

(3)  Der Studiengang ist dezidiert forschungsbezogen gestaltet. Ziel ist es, die Studierenden mit den theoretischen,
methodischen und handlungsfeldbezogenen Diskussionen und Ergebnissen des Fachs vertraut zu machen. Die
Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, auf der Basis theoretischer und empirischer Konzepte Bildungs- 
und Hilfeprozesse zu planen, zu gestalten und im Kontext ihrer gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen
zu analysieren.

(4)  Zur Vermittlung vertiefter Fachkenntnisse stellt der Studiengang die drei Schwerpunkte “Sozialpädagogik des
Kindes- und Jugendalters”, “Frühe Hilfen” und “Erwachsenen- und Berufsbildung” zu Verfügung.

(5) Der Studiengang qualifiziert sowohl für eine wissenschaftliche Laufbahn in Studium und Lehre als auch für eine
berufliche Tätigkeit in den Handlungsfeldern der außerschulischen Bildungsarbeit, der sozialpädagogischen Tätig-
keit in der Kinder- und Jugendhilfe, den Frühen Hilfen und der Erwachsenenbildung. Die Absolventinnen und Ab-
solventen verfügen über Kompetenzen einschlägiger professioneller pädagogischer Tätigkeit, auch zur Planung,
Evaluation, Leitung und begleitender Forschung im Bildungs- und Sozialbereich.

§ 4
Studienbeginn, Studienaufbau, Regelstudienzeit 

(1) Das Masterstudium Erziehungs- und Bildungswissenschaft kann zum Wintersemester begonnen werden. Im
begründeten Einzelfall (z.B. Härtefall) ist eine Zulassung ausnahmsweise auch im Sommersemester möglich. In
diesem Fall ist jedoch eine Fachstudienberatung, in der ein individueller Studienplan erstellt wird, obligatorisch.
Einschreibungen erfolgen zu den von der Verwaltung der Universität Rostock jährlich vorgegebenen Terminen. Die
Bewerbung erfolgt in der Regel online über das Universitätsportal oder ein dort genanntes anderes Portal.

(2) Der Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft wird in deutscher Sprache angeboten.

(3) Die Regelstudienzeit, innerhalb der das Studium abgeschlossen werden soll, beträgt vier Semester.

(4) Der Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft gliedert sich in Pflichtmodule und Wahl- 
pflichtmodule. Im Pflichtbereich sind sieben Module im Umfang von 84 Leistungspunkten, im Wahlpflichtbereich
sind aus einem der drei Schwerpunktbereiche Module im Umfang von 36 Leistungspunkten zu studieren. Bei den
Pflichtmodulen entfallen 30 Leistungspunkte auf die Abschlussprüfung. Für das Bestehen der Masterprüfung sind
insgesamt mindestens 120 Leistungspunkte zu erwerben.

(5) Der Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft gliedert sich in die drei Studienschwerpunkte
„Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters“, „Frühe Hilfen“ sowie „Erwachsenen- und Berufsbildung“ mit je 36
Leistungspunkten. Die Studierenden entscheiden sich zu Beginn des Studiums jeweils für einen der drei Schwer-
punkte. Die Studienschwerpunkte haben folgende Qualifikationsziele:

a. Der Studienschwerpunkt „Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters“ vermittelt theoretisches und
empirisches Wissen sowie Kompetenzen im Bereich der sozialpädagogischen, außerschulischen Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen. Es werden Erziehungs-, Bildungs- und Hilfeprozesse im organisa-
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tionalen Kontext der Kinder- und Jugendhilfe sowie lebensweltliche und lebensaltertypische Bildungs-
prozesse in Familie, Peergroup oder über Medien fokussiert. Es geht um die Vermittlung professions-
spezifischer Kompetenzen, um informelle und formelle Bildungsprozesse in ihrem gesellschaftlichen Be-
dingungsrahmen zu analysieren, institutionelle Bildungsangebote zu planen und zu gestalten, wozu die 
Theorien und Ergebnisse der Bildungs-, Sozial- und sozialpädagogischen Forschung kritisch reflektiert 
werden. Neben der bildungstheoretischen Expertise und der sozialpädagogischen Reflexionskompetenz 
liegt ein dezidierter Schwerpunkt auf der Förderung von Medienkompetenz und adressatengerechten me-
dienpädagogischen Kompetenzen. 

b. Der Studienschwerpunkt „Frühe Hilfen“ zielt auf Kompetenzen zu den Prozessen der Entwicklung von
Kindern in den ersten Lebensjahren, die besonderen Risiken unterliegen. Das Bedingungsgefüge von
frühen kindlichen Entwicklungsstörungen und schulischen Auffälligkeiten wird analysiert, vorhandene
Frühförder- und Präventionsprogramme miteinander verglichen, erprobt, weiterentwickelt und evaluiert.
Im Fokus steht eine theoriegeleitete und methodologisch angemessene Beurteilung und Entwicklung
von sonderpädagogischen Maßnahmen zur Minderung von institutionellem Ausschluss oder von Entwick-
lungsrisiken und zur Steigerung protektiver Faktoren kindlicher Entwicklung. Diese Zielsetzung schließt
die Vermittlung von Kompetenzen in Forschungsmethoden sowie Organisationsentwicklung mit ein.
Diese forschungsmethodologischen Kenntnisse werden im Rahmen des Studiums in projektbezogenen
Tätigkeiten im Kontext professioneller wissenschaftlicher Forschungstätigkeiten oder in der Praxisfor-
schung angewendet.

c. Der Studienschwerpunkt „Erwachsenen- und Berufsbildung“ fokussiert die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit den Strukturen, Theorien und Praktiken der Erwachsenenbildung und der außerschuli-
schen beruflichen Bildung. Hier verbindet sich pädagogisches Denken und Handeln mit verschiedenen
möglichen gesellschaftlichen Bereichen, die sich, je nach Interessen der Studierenden auf politische, kul-
turelle, familiale oder auch berufliche Bildung Erwachsener beziehen können. Der Studienschwerpunkt
bereitet auf eine Tätigkeit im Feld der Erwachsenen- und außerschulischen Berufsbildung sowie der mit
ihnen befassten Forschungsaufgaben, konzeptionellen sowie strukturellen Entwicklungsarbeiten vor.

(6) Eine sachgerechte und insbesondere die Einhaltung der Regelstudienzeit ermöglichende zeitliche Vertei-
lung der Module auf die einzelnen Semester ist de als Anlage 1 beigefügten Prüfungs- und Studienplan zu ent-
nehmen. Der Prüfungs- und Studienplan bildet die Grundlage für die jeweiligen Semesterstudienpläne, die sich
die Studierenden auf Basis des Vorlesungsverzeichnisses erstellen. Dabei gewährleisten die zeitliche Abfolge
und die inhaltliche Abstimmung der Lehrveranstaltungen, dass die Studierenden die jeweiligen Studienziele er-
reichen können. Es bestehen ausreichende Möglichkeiten für eine individuelle Studiengestaltung.

(7) Ausführliche Modulbeschreibungen werden ortsüblich veröffentlicht.

§ 5
Individuelles Teilzeitstudium 

(1) Die Studierende/Der Studierende kann nach Maßgabe von § 29 Absatz 7 Satz 1 Landeshochschulgesetz und
den nachfolgenden Absätzen gegenüber dem Prüfungsausschuss bis spätestens zwei Wochen vor Beginn eines
Semesters erklären, dass sie/er in den darauffolgenden zwei Semestern nur etwa die Hälfte der für ihr/sein Studium
vorgesehenen Arbeitszeit aufwenden kann. In dem Antrag ist anzugeben, welche der vorgesehenen Module oder
Modulteile nicht erbracht werden und in welchen späteren Semestern die entsprechend angebotenen Module oder
Modulteile nachgeholt werden sollen. Genehmigt der Prüfungsausschuss den Antrag, kann er dabei andere als die
im Antrag aufgeführten Module oder Modulteile zur Nachholung vorsehen, insbesondere, wenn dies aus Gründen
der Sicherung eines ordnungsgemäßen Studiums erforderlich ist. In Härtefällen kann der Antrag auch zu einem
späteren Zeitpunkt gestellt werden.

(2) Der Antrag ist an den Prüfungsausschuss zu richten und beim Prüfungsamt einzureichen. Weicht die Ent-
scheidung von dem Antrag ab, ist die Studierende/der Studierende vorher zu hören. Der Antrag kann bis zwei
Monate nach Beginn des Semesters zurückgenommen werden.

(3) Im Fall des Absatzes 1 wird ein Semester auf die Regelstudienzeit nicht angerechnet und bleibt dementspre-
chend bei der Berechnung der in §§ 10 und 17 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) genannten Fristen
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unberücksichtigt. Während des Teilzeitstudiums können andere Prüfungen als diejenigen, die in der Entscheidung 
des Prüfungsausschusses angegeben sind, nicht wirksam abgelegt werden; ein Doppelstudium in dieser Zeit ist 
unzulässig. Ansonsten bleiben die Rechte und Pflichten der betreffenden Studierenden unberührt. 

(4) Jede Studierende/Jeder Studierende kann die Regelung nach Absatz 1 maximal zwei Mal in Anspruch neh-
men.

(5) Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt, kann der Prüfungsausschuss die Zahl der Teilzeitstudierenden
pro Semester begrenzen, aber nicht auf weniger als auf 5 % der Studierenden des Semesters. Übersteigt die
Nachfrage diese Zahl, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Bedeutung der von den
Studierenden vorgebrachten Gründen.

§ 6
Anwesenheitspflicht 

Sofern in den Modulbeschreibungen bestimmt, ist gemäß § 6b der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) als 
Prüfungsvorleistung regelmäßig an Seminaren und Übungen teilzunehmen. 

§ 7
Studienaufenthalt im Ausland 

(1) Der Masterstudiengang eröffnet ab dem 2. Fachsemester alternativ zum Prüfungs- und Studienplan den
Studierenden die Möglichkeit, ein Semester an einer ausländischen Hochschule zu absolvieren. Der Auslandsauf-
enthalt ist frühzeitig vorzubereiten. Zu diesem Zweck wählt die Studierende/der Studierende zunächst einen the-
matischen Schwerpunkt entsprechend der Schwerpunkte des Studiengangs und sucht in der Regel bis zum Ende
des 1. Semesters Kontakt zur Fachstudienberatung und zusätzlich zum Rostock International House. Die Fachstu-
dienberatung vermittelt ihre Forschungspartner und hilft bei der Organisation des Auslandssemesters. Eine Liste
der Forschungspartner wird gepflegt. Am ausländischen Studienstandort erworbene Kompetenzen werden aner-
kannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede zu den im Rahmen des Masterstudiengangs Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaft zu erwerbenden Kompetenzen bestehen. Zur Absicherung der Anerkennung schließen die Stu-
dierenden und die Vorsitzende/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gemäß § 5 Absatz 3 der Rahmenprü-
fungsordnung (Bachelor/Master) vor Aufnahme des Auslandsaufenthalts eine Lehr- und Lernvereinbarung/ein
Learning Agreement ab.

(2) Die bildungswissenschaftlichen Institute (Institut für Allgemeine Pädagogik und Sozialpädagogik - IASP, Insti-
tut für Sonderpädagogische Entwicklungsförderung und Rehabilitation - ISER, Institut für Berufspädagogik – IBP)
unterstützen auch die Anfertigung von Masterarbeiten im Ausland, unter der Doppelbetreuung eines Rostockers
und eines ausländischen Professors. Die Doppelbetreuung bedarf der Zustimmung des Prüfungsausschusses.

§ 8
Organisation von Studium und Lehre 

(1) Jeweils zu Beginn des Semesters wird über Aushang eine Terminübersicht für das gesamte Semester bekannt
gegeben. Er beinhaltet: die Vorlesungszeiten, die Prüfungszeiträume, die vorlesungsfreien Zeiten sowie den Be-
ginn des nächsten Semesters.

(2) Auf der Grundlage des Prüfungs- und Studienplanes (Anlage 1) erarbeiten die verantwortlichen Lehrenden in
Abstimmung mit den Modulverantwortlichen für jede Matrikel und für jedes Semester einen Semesterstudienplan.
Er beinhaltet Angaben zu den Lehrfächern, zu den Lehrenden, zum Stundenumfang aufgeschlüsselt nach den
verschiedenen Formen der Lehrveranstaltungen und zur zeitlichen Einordnung der Lehrveranstaltungen.

(3) Lehrveranstaltungen außerhalb des Stundenplanes planen die Lehrenden in eigener Verantwortung und in
Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen. Sie werden dabei bei Bedarf durch die Verwaltungsorganisation
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der Philosophischen Fakultät unterstützt. Das Prüfungsamt ist, sofern es sich um Lehrveranstaltungen handelt, in 
denen Prüfungsleistungen erbracht werden, hierüber zu informieren. 

(4) Den Tausch beziehungsweise die Verlegung von Lehrveranstaltungen in begründeten Ausnahmefällen orga-
nisieren die Lehrverantwortlichen selbstständig in Abstimmung mit dem Prüfungsamt.

(5) Alle Sonderinformationen, die die Lehrkräfte zur Organisation des Lehrbetriebes an Studierende weitergeben,
sind vorher der Fachstudienberatung mitzuteilen. Unter Sonderinformationen sind Daten und Fakten zu verstehen,
die von den Festlegungen der Studienorganisation abweichen.

III. Prüfungen

§ 9
Prüfungsaufbau und Prüfungsleistungen 

(1) Die Zusammenstellung der zu belegenden Module, die Art der Prüfungsvorleistungen, die Art, die Dauer und
der Umfang der Modulprüfungen, der Regelprüfungstermin und die zu erreichenden Leistungspunkte folgen aus
dem Prüfungs- und Studienplan (Anlage 1). Die Abschlussprüfung (Abschlussarbeit und Kolloquium) gemäß § 13
ist Bestandteil der Masterprüfung.

(2) Neben den in § 12 Absatz 1a der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) genannten Prüfungsleistungen
komm folgende weitere Prüfungsleistung zum Einsatz:

Hausprüfung 
Eine Hausprüfung ist eine Open-Book-Klausur, welche ohne Aufsicht zuhause in einer vorgegebenen Zeit 
geschrieben wird. Nach Ablauf der Bearbeitungszeit ist die Lösung elektronisch abzugeben. Die Verwen-
dung von Hilfsmitteln ist dabei erlaubt, sofern diese als Literaturquelle angegeben werden. Näheres zur 
Durchführung von Hausprüfungen regelt der „Leitfaden zur Durchführung von Hausprüfungen“ der Uni-
versität Rostock. 

(3) Eine Klausur kann auch ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) erfolgen.
Eine solche Prüfung liegt vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der Stu-
dierenden/des Studierenden ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten erreicht
werden kann. Die Prüferin/der Prüfer formuliert die Fragen und legt fest, wie die Fragen zu gewichten sind und
welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig
beantwortbar und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissenstand der Studierenden/des
Studierenden eindeutig festzustellen. Die oder der Modulverantwortliche überprüft vor Feststellung des Prüfungs-
ergebnisses, ob die Prüfungsaufgaben diesen Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne
Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben ver-
mindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der
Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der Studierenden/des Studierenden auswirken. Die Prü-
fung ist bestanden, wenn

a) mindestens 60% der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt wurden (absolute Bestehensgrenze) oder
b) mindestens 40 % der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielt] wurden und die Zahl der erreichten

Punkte um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prüfungsleistung der Studierenden unterschreitet,
die erstmals an der Prüfung teilgenommen haben (relative Bestehensgrenze). Bei Wiederholungsklausu-
ren gilt die für die Erstklausur ermittelte relative Bestehensgrenze.

Hat die Studierende/der Studierende die für das Bestehen der Prüfung danach erforderliche Mindestpunktzahl er-
reicht, so sind die Leistungen wie folgt zu bewerten:  

1 = sehr gut  = wenn mindestens 75 Prozent, 
2 = gut    = wenn mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent, 
3 = befriedigend = wenn mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 
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4 = ausreichend = wenn keine oder weniger als 25 Prozent 
der über die Mindestpunktzahl hinaus gehenden Punkte erreicht wurden. 

Besteht die Klausur sowohl aus einer Multiple-Choice-Prüfung als auch aus anderen Aufgaben, so wird die Multiple-
Choice-Prüfung entsprechend den oben aufgeführten Bedingungen durchgeführt und bewertet. Die übrigen Auf-
gaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren bewertet. Es werden zwei Teilnoten ermittelt. Ein nicht bestan-
dener Prüfungsteil fließt mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) in die Gesamtbewertung ein. Die Gesamtnote wird 
aus dem gewichteten arithmetischen Mittel beider Teilnoten gebildet. Die Gewichtung erfolgt nach dem Anteil der 
Prüfungsteile an der Klausur. Dieser bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der Punkte, die in den verschie-
denen Prüfungsteilen maximal erreicht werden können. Im Übrigen gilt bei der Notenbildung § 13 Absatz 4 der 
Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/ Master) entsprechend. 

(4) Eine Klausur kann auch computergestützt als E-Klausur durchgeführt werden. Ergänzend zu § 12 Absatz 1a
lit. d) der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/ Master) gilt: E-Klausuren werden in der Regel von zwei Prüferinnen
oder Prüfern erarbeitet. Sie können insbesondere die Bearbeitung von Freitextaufgaben, Lückentexten oder Zu-
ordnungsaufgaben vorsehen sowie unter Beachtung von Absatz 3 eine Multiple-Choice-Prüfung. Die Bearbeitung
der Prüfungsaufgaben durch die Studierenden sowie die automatische oder automatisierte Bewertung erfolgt an
elektronischen Geräten. Die E-Klausur ist in Anwesenheit einer Aufsichtsperson durchzuführen, die über den Prü-
fungsverlauf ein Protokoll anfertigt. Darin sind mindestens die Namen der Aufsichtspersonen, den an der Prüfung
teilnehmenden Studierenden sowie Beginn und Ende der Prüfung und eventuelle besondere Vorkommnisse auf-
zunehmen. Es muss sichergestellt sein, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert und unverwechselbar
und dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Den Studierenden ist die Möglichkeit der Einsicht-
nahme in die computergestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren.

(5) In einem Modul können Prüfungsvorleistungen nach § 7 Absatz 2 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/
Master) bestimmt werden. Prüfungsvorleistungen können sein: Anwesenheitspflicht gemäß § 7, Referat/Präsenta-
tion, Projektbericht/-präsentation, Portfolio und Protokoll.

- Projektbericht/-präsentation
Projektberichte und -präsentationen sind die schriftlich festgehaltenen und gegebenenfalls medial aufbe-
reiteten Ergebnisse der von Studierenden in eigenständigen Projekten bearbeiteten Forschungsaufgaben.
Projekte werden durch einen Projektabschlussbericht und eine Projektpräsentation dokumentiert.

- Portfolio
Individuell anzufertigende, ggf. kommentierte und reflektierte, geordnete Auswahl und Zusammenstellung
schriftlicher Produkte und Leistungsbelege. Das Portfolio soll die Lernbiographie des einzelnen Lernenden
etwa im Laufe einer Projektarbeit sichtbar machen, die Arbeit an dem Projekt dokumentieren und wichtige
Lernerfahrungen und -erfolge systematisch erfassen. Es soll auch der Reflexion der Lerninhalte sowie
des eigenen Lern- und Arbeitsprozesses dienen.

Die konkrete Prüfungsvorleistung ist der jeweiligen Modulbeschreibung sowie dem Prüfungs- und Studienplan (An-
lage 1) zu entnehmen. Stehen mehrere Prüfungsvorleistungen zur Auswahl, erfolgt die Bekanntgabe der zu erbrin-
genden Leistungen spätestens in der zweiten Veranstaltungswoche. 

§ 10
Prüfungen und Prüfungszeiträume 

(1) Die studienbegleitenden Modulprüfungen werden in dem dafür festgelegten Prüfungszeitraum abgenommen.
Der Prüfungszeitraum eines Semesters für mündliche Prüfungsleistungen erstreckt sich auf die ersten vier Wochen
der vorlesungsfreien Zeit. Der Prüfungszeitraum für schriftliche und praktische Prüfungsleistungen erstreckt sich
auf die ersten acht Wochen der vorlesungsfreien Zeit.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die studienbegleitenden Modulprüfungen in Form von Projektbericht/-prä-
sentation, mündlichen Prüfungen und Referat/Präsentation veranstaltungsbegleitend abgelegt werden, wenn die
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Studierenden spätestens in der ersten Vorlesungswoche über die für sie geltende Prüfungsart, deren Umfang und 
den jeweiligen Abgabetermin in Kenntnis gesetzt werden.  

(3) Die Rücknahmeerklärung der Anmeldung zu Modulprüfungen muss schriftlich beim Prüfungsamt erfolgen.

(4) Im Falle des letzten Prüfungsversuches entscheidet die Prüferin/der Prüfer, ob abweichend von der in der
Modulbeschreibung festgelegten Prüfungsform eine mündliche Prüfung durchgeführt werden soll. Diese Auswahl
ist für alle Studierende eines Semesters einheitlich vorzunehmen.

(5) Im Falle der Änderung einer Modulbeschreibung sind Wiederholungsprüfungen jeweils nach Maßgabe der
Modulbeschreibung in der Fassung abzulegen, die für die zu wiederholende Prüfung galt.

§ 11
Zulassung zur Abschlussprüfung 

(1) Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer gemäß § 25 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) die
folgende weitere Zulassungsvoraussetzung erfüllt:

- Der Erwerb von mindestens 90 Leistungspunkten in diesem Studiengang kann nachgewiesen werden.

(2) Die Studierende/Der Studierende hat die Zulassung zur Abschlussprüfung schriftlich beim Prüfungsamt zu
beantragen. Der Antrag ist bis sechs Wochen vor Ende des Semesters, auf das die Abschlussprüfung folgt, zu
stellen.

§ 12
Abschlussprüfung 

(1) Die Abschlussprüfung folgt aus dem Modul Masterarbeit Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Sie besteht
aus der schriftlichen Abschlussarbeit (Masterarbeit) und dem Kolloquium.

(2) Die Themenfindung für die Masterarbeit erfolgt auf der Grundlage von selbstständig entwickelten Vorschlä-
gen der Studierenden oder von Angeboten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Philosophischen
Fakultät und anderer Fakultäten der Universität Rostock, anderer wissenschaftlicher Einrichtungen, stets voraus-
gesetzt, es findet sich dafür eine Betreuerin/ein Betreuer gemäß § 27 der Rahmenprüfungsordnung (Ba-
chelor/Master). Zur Betreuung von Masterarbeiten sind ausschließlich hauptberuflich tätige wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und Professorinnen und Professoren des Departments für Bildungswissenschaft
berechtigt. Die Masterarbeit wird aus diesem Kreis von zwei Prüferinnen/Prüfern, darunter mindestens einer Pro-
fessorin/eines Professors und der Betreuerin/dem Betreuer der Arbeit selbstständig bewertet. Im begründeten Ein-
zelfall kann auch eine Hochschullehrerin/ein Hochschullehrer einer anderen Universität nach Zustimmung durch
den Prüfungsausschuss als Betreuerin/Betreuer einer Masterarbeit zugelassen werden.

(3) Die konkrete Aufgabenstellung der Masterarbeit erarbeiten die Studierenden zusammen mit der Betreue-
rin/dem Betreuer. Dabei stellt die Betreuerin/der Betreuer sicher, dass die Aufgabenstellung den Anforderungen an
eine solche Arbeit entspricht.

(4) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt im vierten Semester. Die Frist für die Bearbeitung beträgt 20 Wochen.
Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsfrist ausnahmsweise ange-
messen um höchstens zwölf Wochen verlängern. Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt abzugeben.

(5) Die Masterarbeit ist entsprechend den Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermei-
dung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Universität Rostock zu verfassen.
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(6) Das Kolloquium besteht aus einem etwa 10-minütigen Vortrag der Studierenden/des Studierenden und einer
etwa 30-minütigen Diskussion.

(7) Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls Masterarbeit Erziehungs- und Bildungswissenschaft werden 30
Leistungspunkte vergeben. Der damit verbundene Arbeitsaufwand in Höhe von 900 Stunden setzt sich zusammen
aus 810 Stunden für die Masterarbeit und 90 Stunden für das Kolloquium.

§ 13
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 

Aus dem Prüfungs- und Studienplan (Anlage 1), geht hervor, welche Module benotet und welche mit „Bestanden“ 
oder „Nicht Bestanden“ bewertet werden. Alle benoteten Module werden gemäß § 13 Absatz 5 der Rahmenprü-
fungsordnung (Bachelor/Master) bei der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 

§ 14
Prüfungsausschuss und Prüfungsorganisation 

(1) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an, darunter vier Mitglieder aus der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen/Hochschullehrer, zwei Mitglieder aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitar-
beiter sowie ein studentisches Mitglied. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mit-
glieds ein Jahr.

(2) Die Planung und Organisation des Prüfungsgeschehens erfolgt in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss
durch das Prüfungsamt. Insbesondere erfolgt die Anmeldung zu den Modulprüfungen im Prüfungsamt. Das Prü-
fungsamt erarbeitet auf der Grundlage der Anmeldungen Prüfungspläne und macht diese bekannt.

§ 15
Diploma Supplement 

Das Diploma Supplement (Deutsch und Englisch) enthält die aus den Anlagen 2 und 3 ersichtlichen studiengangs-
spezifischen Angaben. 

IV. Schlussbestimmungen

§ 16
Übergangsbestimmung 

(1) Diese Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung gilt erstmals für Studierende, die im Winter-
semester 2022/2023 an der Universität Rostock für den Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft
immatrikuliert wurden.

(2) Für Studierende, die ihr Studium im Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft vor dem
Wintersemester 2022/2023 begonnen haben, finden die Vorschriften der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und
Studienordnung vom 20.07.2020 weiterhin Anwendung, dies jedoch längstens bis zum 30.09.2025. Sie können
auf Antrag an den Prüfungsausschuss jedoch nach den Bestimmungen der Rahmenprüfungsordnung (Ba-
chelor/Master) und dieser Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung geprüft werden. Der Antrag
ist unwiderruflich. Bereits erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen werden übernommen. Nach Antragstellung
gelten dann auch die Änderungen in den Modulbeschreibungen für die Studierenden, welche die von der Änderung
betroffenen Modulprüfungen noch ablegen müssen. Wiederholungsprüfungen sind jedoch jeweils nach Maßgabe
der Modulbeschreibung in der Fassung abzulegen, die für die zu wiederholende Prüfung galt.
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§ 17
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität 
Rostock in Kraft. Sie gilt erstmalig zum Wintersemester 2022/2023. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Universität Rostock vom 01. Juni 2022 und 
der Genehmigung des Rektors. 

Rostock, den 9. Juni 2022 

Der Rektor 
der Universität Rostock 

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schareck 

Anhang: 

Anlage 1: Prüfungs- und Studienplan  
Anlage 2: Diploma Supplement (Deutsch) 
Anlage 3: Diploma Supplement (Englisch) 
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Sem.
LP

3
6

9
12

15
18

21
24

27
30

1
Modulname

2

Modulname

3

Modulname

4

Modulname

Legende
Pflichtmodule

E - Exkursion
S - Seminar

A - Abschlussarbeit
pP - praktische Prüfung

LP - Leistungspunkte
Schwerpunktbereich

IL - Integrierte Lehrveranstaltung
SPÜ - Schulpraktische Übung

B/D - Bericht/Dokumentation
PrA - Projektarbeit

min - Minuten
Ko - Konsultation

Tu - Tutorium
HA - Hausarbeit

Prot - Protokoll
RPT - Regelprüfungstermin

P - Praktikumsveranstaltung
Ü - Übung

K - Klausur
R/P - Referat/Präsentation

Std - Stunden
Pr - Projektveranstaltung

V - Vorlesung
Koll - Kolloquium

SL - Studienleistung
SW

S - Semesterwochenstunden
MC - Multiple Choice Prüfung

PL - Prüfungsleistung
mP - mündliche Prüfung

T - Testat
W

o - W
ochen

Pflichtm
odule

5150840
S/2

6
W

intersemester
1

unbenotet 

5150760
S/4; Ü/2

12
W

intersemester 
(Beginn)

2
benotet 

5150750
S/4; V/2

12
W

intersemester 
(Beginn)

2
benotet 

5150830
S/2

6
Sommersemester

2
benotet 

W
issenschaftstheorie und Theorien 

von Erziehung und Bildung 

Quantitative Forschungsm
ethoden 

Qualitative Forschungsm
ethoden 

W
issenschafts- und 

Professionsforschung der 
Sozialpädagogik

Medien, Kultur und Bildung
Schwerpunktbereich

Organisation, Kom
m

unikation und Managem
ent in Sozial- und 

Bildungseinrichtungen

Masterarbeit Erziehungs- und Bildungswissenschaft

Modulnam
e

Modulnum
m

er
Lehrform

/SW
S

Modulabschluss
LP

Sem
ester

Quantitative Forschungsmethoden
Anwesenheitspflicht in den Seminaren  
Anwesenheitspflicht in den Übungen

B/D (8 W
o, 15-20 Seiten)

Qualitative Forschungsmethoden 
Anwesenheitspflicht in den Seminaren

B/D (8 W
o, 15-20 Seiten)

RPT
benotet/ 

unbenotet
Vorleistung

Art/Dauer/Um
fang

W
issenschaftstheorie und Theorien von 

Erziehung und Bildung
Anwesenheitspflicht im Seminar

HA (8 W
o, 15-20 Seiten) o. B/D (8 W

o, 
15-20 Seiten) o. PrA (8 W

o, 15-20
Seiten)

W
issenschafts- und 

Professionsforschung der 
Sozialpädagogik

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
HA (8 W

o, 15-20 Seiten) o.
PrA 8 W

o, 15-20 Seiten) o. 
B/D (8 W

o, 15-20 Seiten)

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den M
asterstudiengang Erziehungs- und Bildungsw

issenschaft 
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5150740
S/4 

12
W

intersemester
3

benotet 

5150720
S/2

6
Sommersemester

2
unbenotet 

5150620
30

jedes Semester
4

benotet 

Schwerpunktbereich
Es sind Module im Umfang von 36 LP aus einem der Schwerpunktbereiche zu wählen.
Schwerpunktbereich Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters

5150770
S/4

6
W

intersemester
1

benotet 

5150780
S/2

6
W

intersemester
1

benotet 

5150710
S/4

6
W

intersemester
3

benotet 

5150700
S/4

6
Sommersemester

2
benotet 

5150730
S/2

6
W

intersemester
3

benotet 

5150790
S/2

6
W

intersemester
3

benotet 

Schwerpunktbereich Frühe Hilfen

5150650
S/2; V/2

6
W

intersemester
1

unbenotet 

5150800
S/4

6
W

intersemester
1

benotet 

Medien, Kultur und Bildung
Anwesenheitspflicht in den Seminaren

PrA (8 W
o, 15-20 Seiten) o. 

HA (8 W
o, 15-20 Seiten) o. 

B/D (8 W
o, 15-20 Seiten)

Masterarbeit Erziehungs- und 
Bildungswissenschaft

keine
1. PL: A (20 W

o)(66,6%
); 

2. PL (Koll 40 min; 10 min. Vortrag + 30
min. Diskussion) (33,3%

)

Organisation, Kommunikation und 
Management in Sozial- und 
Bildungseinrichtungen 

Anwesenheitspflicht in den Seminaren

HA (8 W
o, 15-20 Seiten) o.

PrA 8 W
o, 15-20 Seiten) o. 

B/D (8 W
o, 15-20 Seiten) o. R/P (30-45 

min)

RPT
benotet/ 

unbenotet
Vorleistung

Art/Dauer/Um
fang

Soziale Bildung und Lebenswelt
Anwesenheitspflicht in den Seminaren

HA (8 W
o, 15-20 Seiten) o.

mP (30-45 min) o. R/P (30-45 min)

Modulnam
e

Modulnum
m

er
Lehrform

/SW
S

Modulabschluss
LP

Sem
ester

Kinder- und Jugendhilfe als 
sozialpädagogisches Handlungs- und 
Forschungsfeld 

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
HA (8 W

o, 15-20 Seiten) o. 
mP (30-45 min)

Medienbildung und Medienarbeit
Anwesenheitspflicht in den Seminaren

HA (8 W
o, 15-20 Seiten) o. PrA (8 W

o, 
15-20 Seiten) o. B/D (8 W

o, 15-20
Seiten) o. mP (30-45 min)

Soziale Differenzkonstruktionen als 
Herausforderung für Erziehungs- und 
Bildungsprozesse 

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
HA (8 W

o, 15-20 Seiten) o. 
mP (30-45 min)

Kindheits- und Jugendforschung 
Anwesenheitspflicht in den Seminaren

mP (30-45 min)

LP
Sem

ester
RPT

benotet/ 
unbenotet

Vorleistung
Art/Dauer/Um

fang

Sozialpädagogische Praxis und 
Professionalität am Standort Schule

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
HA (8 W

o, 15-20 Seiten) o. B/D (8 W
o, 

15-20 Seiten)

Modulnam
e

Modulnum
m

er
Lehrform

/SW
S

Modulabschluss

Einführung in die Grundlagen der 
Frühen Hilfen 

Referat (20 min), Anwesenheitspflicht in 
den Seminaren

HA (15-20 Seiten, 8 W
o)

Spezifika der Zielgruppen 1: 
Beeinträchtigungen in der emotional-
sozialen und kognitiven Entwicklung 

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
K (60 min) o. MC (60 min) o. 

Hausprüfung (60 min.)
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5150810
S/4

6
Sommersemester

2
benotet 

5150670
S/4

18
W

intersemester
3

unbenotet 

Schwerpunktbereich Erwachsenen- und Berufsbildung

5150640
S/4

6
W

intersemester
1

benotet 

5150660
S/4 

6
W

intersemester
1

unbenotet 

5150820
S/2; Ü/2

6
Sommersemester

2
unbenotet 

5150680
S/4

6
Sommersemester

2
benotet 

5150690
S/2; Ü/2

6
W

intersemester
3

benotet 

5150730
S/2

6
W

intersemester
3

benotet 

1 es gilt gemäß §1 Absatz 2 die Modulbeschreibung des angegebenen Studiengangs
2 es gilt gemäß §1 Absatz 3 die Modulbeschreibung des Sprachenzentrums

Spezifika der Zielgruppen 2: 
Beeinträchtigungen in der sprachlichen 
Entwicklung und im Lernen

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
K (60 min) o. MC (60 min) o. 

Hausprüfung (60 min.)

Forschungsrelevante Aspekte und 
Evaluationsmethoden in der Frühen 
Förderung 

R/P (30 min.) 
Anwesenheitspflicht in den Seminaren

B/D (8 W
o, 15-20 Seiten)

Erkundung der Systeme, 
Aufgabenfelder und Arbeitsbedingungen 
der Erwachsenen- und Berufsbildung

Projektbericht/-präsentation (3-5 Seiten/ 
4 W

o) o. Referat (30 min) o. Prot (3 
Prot; max. 3 Seiten), 

Anwesenheitspflicht in den Seminaren

HA (8 W
o, 15-20 Seiten) o. 

R/P (45 min)

Umsetzung von Kommunikation, 
Planung und Beratung in der 
Erwachsenen- und Berufsbildung

Portfolio (6-10 Seiten), 
Anwesenheitspflicht in den Seminaren 

und Übungen
mP (20 min) 

RPT
benotet/ 

unbenotet
Vorleistung

Art/Dauer/Um
fang

Einführung in die Genese und Theorie 
der Erwachsenen- und Berufsbildung

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
K (90 min)

Modulnam
e

Modulnum
m

er
Lehrform

/SW
S

Modulabschluss
LP

Sem
ester

Medienbildung und Medienarbeit
Anwesenheitspflicht in den Seminaren

HA (8 W
o, 15-20 Seiten) o. PrA  (8 W

o, 
15-20 Seiten) o. B/D (8 W

o, 15-20
Seiten) o. mP (30-45 min)

Gestaltung von Lehr- und 
Lernsituationen in der Erwachsenen- 
und Berufsbildung

Portfolio (6-10 Seiten), 
Anwesenheitspflicht in den Seminaren 

mP (20 min) 

Initiierung Kritischer Bildung und 
Partizipation in der Erwachsenen- und 
Berufsbildung

Anwesenheitspflicht in den Seminaren
mP (20 min)  

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den M
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DIPLOMA SUPPLEMENT 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma Supplement soll 
hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Qualifikationen 
(Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art 
des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem 
Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur 
Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 

1. Angaben zum Inhaber/zur Inhaberin der Qualifikation 

1.1 Familienname/1.2 Vorname 
XXX 

 
1.3 Geburtsdatum 

XXX 
 
1.4 Matrikelnummer oder Code zur Identifizierung des/der Studierenden (wenn vorhanden) 

XXX 

2. Angaben zur Qualifikation 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 
Master of Arts – M.A. 

 
Bezeichnung des Grades (ausgeschrieben, abgekürzt) 
k. A. 

 
2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation 

Erziehungs- und Bildungswissenschaft – Schwerpunkte: Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters - Frühe 
Hilfen – Erwachsenen- und Berufsbildung 

 
2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat (in der Originalsprache) 

Universität Rostock, Philosophische Fakultät, Deutschland 
 
Status (Typ/Trägerschaft) (in der Originalsprache) 
Universität/staatliche Einrichtung 

 
2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat (in der Originalsprache) 

Universität Rostock, Philosophische Fakultät, Rostock 
 

Status (Typ/Trägerschaft) (in der Originalsprache) 
Universität/staatliche Einrichtung 

 
2.5 Im Unterricht/in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

Deutsch  
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3. Angaben zur Ebene und Zeitdauer der Qualifikation 

3.1 Ebene der Qualifikation 
Master – Zweiter Hochschulabschluss 

 
3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) in Leistungspunkten und/oder Jahren 

Zwei Jahre (120 Leistungspunkte, Arbeitsaufwand 900 Stunden/Semester) 
 
3.3 Zugangsvoraussetzung(en) 

Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (mind. 180 ECTS-Leistungspunkte) in einem Studiengang der 
Erziehungswissenschaft, ihrer Teildisziplinen oder einem Studium mit Anteilen aus dieser Fachrichtung im Umfang 
von mindestens 60 Leistungspunkten, davon mindestens fünf Leistungspunkte im Fach Allgemeine 
Erziehungswissenschaft oder ein anderer gleichwertiger Abschluss und mindestens fünf Leistungspunkte im Bereich 
der empirischen Forschungsmethoden. Für ausländische Studierende gute Kenntnisse in Deutsch (mindestens 
Niveaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen oder äquivalent). 

4. Angaben zum Inhalt des Studiums und zu den erzielten Ergebnissen 

4.1 Studienform 
Vollzeit 

 
4.2 Lernergebnisse des Studiengangs 

Der Masterstudiengang ist ein viersemestriges, forschungsorientiertes Ein-Fach-Studium mit einem Umfang von 120 
Leistungspunkten. Das Profil des Studiengangs ist durch die drei erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkte 
(1) Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters, (2) Frühe Hilfen sowie (3) Erwachsenen- und Berufsbildung 
geprägt. 
In dem gemeinsamen Pflichtbereich werden theoretische Kenntnisse zu allgemein-erziehungswissenschaftlichen, 
sozialpädagogischen und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, praktische Kompetenzen in der Organisation 
und Planung von non-formalen Bildungsangeboten sowie Forschungsmethoden vermittelt. Aufgrund der 
gegenwärtigen soziokulturellen, bildungs- und sozialpolitischen Transformationsprozesse, die zugleich mit 
zunehmenden Problemlagen für die Adressat:innen und der Entgrenzung und Ausweitung pädagogischer Aktivitäten 
einhergehen, werden Adressat:innen in unterschiedlichen Lebensaltern und Lebenslagen und die Herausforderungen 
für das professionelle pädagogische Handeln zwischen Individuum und Gesellschaft fokussiert. Dabei wird an aktuelle 
Diskurslinien zu Professionalität und Deprofessionalisierung angeschlossen. Der gemeinsame Studienbereich 
kombiniert theoretisches, praktisches und forschungspraktisches Wissen, dessen Anwendung mit den Studierenden 
unmittelbar und auf die spätere Praxis bezogen eingeübt wird. Er bietet die Basis für die inhaltlichen 
Ausdifferenzierungen in den drei Schwerpunkten. 
(1) Der Studienschwerpunkt „Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters“ vermittelt theoretisches und 

empirisches Wissen sowie Kompetenzen im Bereich der sozialpädagogischen, außerschulischen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen. Es werden Erziehungs-, Bildungs- und Hilfeprozesse im organisationalen Kontext 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie lebensweltliche und lebensaltertypische Bildungsprozesse in Familie, 
Peergroup oder über Medien fokussiert. Es geht um die Vermittlung professionsspezifischer Kompetenzen, um 
informelle und formelle Bildungsprozesse in ihrem gesellschaftlichen Bedingungsrahmen zu analysieren, 
institutionelle Bildungsangebote zu planen und zu gestalten, wozu die Theorien und Ergebnisse der Bildungs-, 
Sozial- und sozialpädagogischen Forschung kritisch reflektiert werden. Neben der bildungstheoretischen 
Expertise und der sozialpädagogischen Reflexionskompetenz liegt ein dezidierter Schwerpunkt auf der 
Förderung von Medienkompetenz und adressatengerechten medienpädagogischen Kompetenzen. 

(2) Der Studienschwerpunkt „Frühe Hilfen“ zielt auf Kompetenzen zu den Prozessen der Entwicklung von Kindern 
in den ersten Lebensjahren, die besonderen Risiken unterliegen. Das Bedingungsgefüge von frühen kindlichen 
Entwicklungsstörungen und schulischen Auffälligkeiten wird analysiert, vorhandene Frühförder- und 
Präventionsprogramme miteinander verglichen, erprobt, weiterentwickelt und evaluiert. Im Fokus steht eine 
theoriegeleitete und methodologisch angemessene Beurteilung und Entwicklung von sonderpädagogischen 
Maßnahmen zur Minderung von institutionellem Ausschluss oder von Entwicklungsrisiken und zur Steigerung 
protektiver Faktoren kindlicher Entwicklung. Diese Zielsetzung schließt die Vermittlung von Kompetenzen in 
Forschungsmethoden sowie Organisationsentwicklung mit ein. Diese forschungsmethodologischen Kenntnisse 
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werden im Rahmen des Studiums in projektbezogenen Tätigkeiten im Kontext professioneller wissenschaftlicher 
Forschungstätigkeiten oder in der Praxisforschung angewendet. 

(3) Der Studienschwerpunkt „Erwachsenen- und Berufsbildung“ fokussiert die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Strukturen, Theorien und Praktiken der Erwachsenenbildung und der 
außerschulischen beruflichen Bildung. Hier verbindet sich pädagogisches Denken und Handeln mit 
verschiedenen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, die sich, je nach Interessen der Studierenden auf 
politische, kulturelle, familiale oder auch berufliche Bildung Erwachsener beziehen können. Der 
Studienschwerpunkt bereitet auf eine Tätigkeit im Feld der Erwachsenen- und außerschulischen Berufsbildung 
sowie der mit ihnen befassten Forschungsaufgaben, konzeptionellen sowie strukturellen Entwicklungsarbeiten 
vor. 

 
4.3 Einzelheiten zum Studiengang, individuell erworbene Leistungspunkte und erzielte Noten 

Siehe Transcript of Records und Prüfungszeugnis für eine Liste aller Module mit Noten und das Thema und die 
Bewertung der Abschlussarbeit. 

 
4.4 Notensystem und, wenn vorhanden, Notenspiegel 

siehe Punkt 8.6 
 
4.5 Gesamtnote (in der Originalsprache) 

Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Sie errechnet sich aus dem Mittelwert aller Modulnoten; dabei 
werden die Modulnoten mit den ihnen zugeordneten Leistungspunkten gewichtet.  

 
XXX (Gesamtbewertung) 
XXX (ECTS-Grade) 

5. Angaben zum Status der Qualifikation 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Der erfolgreiche Abschluss ermöglicht die Zulassung zur Promotion. 

 
5.2 Zugang zu reglementierten Berufen (sofern zutreffend) 

k. A. 

6. Weitere Angaben 

6.1 Weitere Angaben 
k.A. 
 

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 
zur Universität:  www.uni-rostock.de 
zum Studium:  www.phf.uni-rostock.de  
zu nationalen Institutionen:  siehe Abschnitt 8.8 
 
Die Universität Rostock ist als Hochschule systemakkreditiert. Sie führt den Großteil ihrer Akkreditierungsverfahren 
über interne Zertifizierungen durch. Der Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft hat das 
Verfahren zur internen Akkreditierung erfolgreich durchlaufen.  
Detaillierte Informationen zur Akkreditierung des Studiengangs finden Sie auf der entsprechenden Webseite der 
Universität Rostock: https://www.hqe.uni-rostock.de/akkreditierungevaluation/akkreditierte-studiengaenge/liste-der-
akkreditierten-studiengaenge/ 

7. Zertifizierung 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 
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- Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
- Prüfungszeugnis vom [Datum] 
- Transkript vom [Datum] 
 
 
 
 
 
Rostock, [Datum] 
 
 
 (Siegel) 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 
 

8. Angaben zum nationalen Hochschulsystem 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über den Grad der 
Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat.
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8. Informationen zum Hochschulsystem in Deutschland1 
 
8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller Status 
 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von Hochschulen 
angeboten.2 
 
- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, bieten das 
gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell liegt der Schwerpunkt an 
deutschen Universitäten besonders auf der Grundlagenforschung, so dass das 
fortgeschrittene Studium vor allem theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist. 
 
- Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) 
konzentrieren ihre Studienangebote auf ingenieurwissenschaftliche technische Fächer 
und wirtschaftswissenschaftliche Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von 
angewandter Forschung und Entwicklung impliziert einen praxisorientierten Ansatz und 
eine ebensolche Ausrichtung des Studiums, was häufig integrierte und begleitete Praktika 
in Industrie, Unternehmen oder anderen einschlägigen Einrichtungen einschließt. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische Tätigkeiten an, in 
Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den Bereichen Regie, Produktion und 
Drehbuch für Theater, Film und andere Medien sowie in den Bereichen Design, 
Architektur, Medien und Kommunikation. 
 

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte Institutionen. Sowohl in 
ihrem Handeln einschließlich der Planung von Studiengängen als auch in der Festsetzung 
und Zuerkennung von Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 
 
8.2 Studiengänge und -abschlüsse 
In allen Hochschularten wurden die Studiengänge traditionell als integrierte „lange“ 
(einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder zum Diplom oder zum Magister 
Artium führten oder mit einer Staatsprüfung abschlossen. 
Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem sukzessive durch 
ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 wurden in fast allen Studiengängen gestufte 
Abschlüsse (Bachelor und Master) eingeführt. Dies soll den Studierenden mehr 
Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und Verfolgen ihrer Lernziele bieten sowie 
Studiengänge international kompatibler machen. 
Die Abschlüsse des deutschen Hochschulsystems einschließlich ihrer Zuordnung zu den 
Qualifikationsstufen sowie die damit einhergehenden Qualifikationsziele und 
Kompetenzen der Absolventinnen und Absolventen sind im Qualifikationsrahmen für 
deutsche Hochschulabschlüsse (HQR)3 beschrieben. Die drei Stufen des HQR sind den 
Stufen 6, 7 und 8 des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR)4 
und des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR)5 
zugeordnet. 
Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3. Tab. 1 gibt eine zusammenfassende 
Übersicht. 
 
 

 
 
Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 

 

Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge 
Promotion 

 Besondere 
Zulassungsregelungen 
 

 
 
 
 

Promotion 
(Dr.) 

 
 

(Dissertation / evtl. 
mit strukturiertem 

Promotions-
studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] 

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  
[4-5 Jahre] 

 
 

Promotion 
(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 
(Theologische und 

Pädagogische Hochschulen) 
 

[Promotionsberechtigung] 
 
 

 
 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

HOCHSCHULEN FÜR 
ANGEWANDTE 

WISSENSCHAFTEN 
(HAW) 

 
KUNST- UND MUSIK-

HOCHSCHULEN 
 

[Promotion teilweise 
möglich] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]  

Staatsprüfung [3,5-6,5 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL. B.) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus./M.Ed.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
  

Besondere 
Zulassungsregelungen 
 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Studiengänge und  
Abschlüsse  

Erster Abschluss 
Zweiter Abschluss 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
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8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und Abschlüssen 
 

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicherzustellen, müssen sich sowohl die 
Organisation und Struktur von Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an 
Studienabschlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder (KMK) orientieren.6 Seit 1999 existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für 
Bachelor- und Masterstudiengänge, nach dem alle neu eingeführten Studiengänge akkreditiert 
werden. Akkreditierte Studiengänge sind berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu 
führen.7  
 
8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 
 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschularten angeboten werden. Bachelor- 
und Masterstudiengänge können nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an 
unterschiedlichen Hochschularten und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der ersten und der 
zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der Planung werden Module und das Europäische 
System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 
 
8.4.1 Bachelor 
 

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und 
berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren 
vergeben.  
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. Studiengänge, die mit dem 
Bachelor abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
akkreditiert werden.8 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit den Graden Bachelor of Arts 
(B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) oder Bachelor of Education (B.Ed.) ab. 
Der Bachelorgrad entspricht der Qualifikationsstufe 6 des DQR/EQR. 
 
8.4.2 Master 
 

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 Jahren. Masterstudiengänge 
können nach den Profiltypen „anwendungsorientiert“ und „forschungsorientiert“ differenziert werden. 
Die Hochschulen legen das Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Master 
abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag akkreditiert 
werden.9 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den Graden Master of Arts 
(M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master 
of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) oder Master of Education (M.Ed.) ab. Weiterbildende 
Masterstudiengänge können andere Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA). 
Der Mastergrad entspricht der Qualifikationsstufe 7 des DQR/EQR. 
 
8.4.3 Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge:  

Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 
 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplomabschlüsse und die meisten 
Staatsprüfungen) oder besteht aus einer Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem 
Haupt- und zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) dient der breiten 
Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) 
ist Voraussetzung für die Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und der 
Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage einer schriftlichen 
Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und umfangreiche schriftliche und mündliche 
Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation 
entspricht dem Master. 
 
- Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, 
Magister Artium) oder 3,5 bis 6,5 Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden  
ingenieur-, natur- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den 
Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel der Magister Artium (M.A.). In 
den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, 
medizinische und pharmazeutische Studiengänge schließen mit der Staatsprüfung ab. Dies gilt in 
einigen Ländern auch für Lehramtsstudiengänge. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) sind akademisch gleichwertig 
und auf der Qualifikationsstufe 7 des DQR/EQR angesiedelt. Sie bilden die formale Voraussetzung 
zur Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule festgelegt werden, 
s. Abschnitt 8.5. 
 
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
(HAW) beträgt bei integrierten Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. Dieses 
ist auf der Qualifikationsstufe 6 des DQR/EQR angesiedelt. Qualifizierte Absolventinnen und 

1 Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma Supplement betreffen. 
2 Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen Bundesländern. Sie bieten 

Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten 
einen offiziellen Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche Berufsakademien 
bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse einem Bachelorgrad einer Hochschule 
gleichgestellt werden können, wenn sie vom Akkreditierungsrat akkreditiert sind. 

3 Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 16.02.2017). 

4 Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR), Gemeinsamer Beschluss der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Wirtschafts-ministerkonferenz und des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 15.11.2012). Ausführliche Informationen unter www.dqr.de. 

Absolventen von Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften können sich für die 
Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner Organisation und Struktur abhängig vom 
jeweiligen Fachgebiet und der individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw. Magisterabschluss 
gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle 
Bereiche und berufliche Zwecke. 
  
8.5 Promotion 
 

Universitäten, gleichgestellte Hochschulen sowie einige Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften (HAW) und einige Kunst- und Musikhochschulen sind 
promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter 
Masterabschluss (Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, eine 
Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer Abschluss. Entsprechende Abschlüsse von Kunst- 
und Musikhochschulen können in Ausnahmefällen (wissenschaftliche Studiengänge, z.B. 
Musiktheorie, Musikwissenschaften, Kunst- und Musikpädagogik, Medienwissenschaften) formal den 
Zugang zur Promotion eröffnen. Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines 
Diploms (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im Wege eines 
Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen werden. Die Universitäten bzw. 
promotionsberechtigten Hochschulen regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der 
Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass das Promotionsprojekt von 
einem Hochschullehrer als Betreuer angenommen wird. 
Die Promotion entspricht der Qualifikationsstufe 8 des DQR/EQR. 
 
8.6 Benotungsskala 
 

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit zahlenmäßigen Entsprechungen; 
es können auch Zwischennoten vergeben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), 
„Ausreichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens die Note „Ausreichend“ (4) 
notwendig. Die Bezeichnung für die Noten kann in Einzelfällen und für die Promotion abweichen. 
Außerdem findet eine Einstufungstabelle nach dem Modell des ECTS-Leitfadens Verwendung, aus 
der die relative Verteilung der Noten in Bezug auf eine Referenzgruppe hervorgeht. 
 
8.7 Hochschulzugang 
 

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren ermöglicht den Zugang zu allen 
Studiengängen. Die Fachgebundene Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen 
an Fachhochschulen, an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen, aber nur zu bestimmten 
Fächern. Das Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife möglich, die in der 
Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu Studiengängen an Kunst- und 
Musikhochschulen und entsprechenden Studiengängen an anderen Hochschulen sowie der Zugang 
zu einem Sportstudiengang kann auf der Grundlage von anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen 
zum Nachweis einer besonderen Eignung erfolgen. 
Beruflich qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung 
erhalten eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung und damit Zugang zu allen Studiengängen, 
wenn sie Inhaber von Abschlüssen bestimmter, staatlich geregelter beruflicher Aufstiegsfortbildungen 
sind (zum Beispiel Meister/in im Handwerk, Industriemeister/in, Fachwirt/in (IHK), Betriebswirt/in 
(IHK) und (HWK), staatlich geprüfte/r Techniker/in, staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, staatlich 
geprüfte/r Gestalter/in, staatlich geprüfte/r Erzieher/in). Eine fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung erhalten beruflich qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen mit 
einem Abschluss einer staatlich geregelten, mindestens zweijährigen Berufsausbildung und i.d.R. 
mindestens dreijähriger Berufspraxis, die ein Eignungsfeststellungsverfahren an einer Hochschule 
oder staatlichen Stelle erfolgreich durchlaufen haben; das Eignungsfeststellungsverfahren kann 
durch ein nachweislich erfolgreich absolviertes Probestudium von mindestens einem Jahr ersetzt 
werden.10 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische Zulassungsverfahren 
durchführen. 
 
8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 
 

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland); Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn;  
Tel.: +49(0)228/501-0; www.kmk.org; E-Mail: hochschulen@kmk.org  

- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) als deutsche NARIC; www.kmk.org; E-Mail: 
zab@kmk.org 

- Deutsche Informationsstelle der Länder im EURYDICE-Netz, für Informationen zum 
Bildungswesen in Deutschland; www.kmk.org; E-Mail: eurydice@kmk.org 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Leipziger Platz 11, D-10117 Berlin,  
Tel.: +49 30 206292-11; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de 

- „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält umfassende Informationen zu 
Hochschulen, Studiengängen etc. (www.hochschulkompass.de) 

5 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen vom 23.04.2008 (2008/C 111/01 
– Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen – EQR). 

6 Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1 – 4 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017). 

7 Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur 
Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungs-
staatsvertrag) (Beschluss der KMK vom 08.12.2016) In Kraft getreten am 01.01.2018.  

8 Siehe Fußnote Nr. 7.  
9 Siehe Fußnote Nr. 7. 
10 Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangs-

berechtigung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.03.2009). 
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1.1 Family name/1.2 First name 
MMM%

%
1.3 Date of birth 

MMM%
%
1.4 Student ID number or code (if applicable) 

MMM%

N. E/;)7*+0#)/%#1./0#;5#/C%0". L-+(#;#:+0#)/  

2.1 Name of qualification (full, abbreviated; in original language) 
O+$0.7%);%P70$%�±%OAPA%

%
Title conferred (full, abbreviated; in original language) 
/A%+A%

%
2.2 Main field(s) of study for the qualification 
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2.3 Institution awarding the qualification (in original language) 

</#3.7$#0S0%T)$0):U9%@"#()$)'"#$:".%V+U-(0S0%
%

Status (type/control) (in original language) 
</#3.7$#05?,0+0.%E/$0#0-0#)/%

%
2.4 Institution administering studies (in original language) 

</#3.7$#0S0%T)$0):U9%@"#()$)'"#$:".%V+U-(0S09%W.7*+/5%
%

Status (type/control) (in original language) 
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%
2.5 Language(s) of instruction/examination%

W.7*+/%
%

%
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4.4 Grading system and, if available, grade distribution table 
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4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 
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8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEMJ 
%
8.1 Types of Institutions and Institutional Status 
%
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8.2 Types of Programmes and Degrees Awarded 
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8.3 Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 

!)% ./$-7.% G-+(#05%+/1% :)*'+7+4#(#05%);% G-+(#;#:+0#)/$9% 0".% )7C+/#$+0#)/% );% $0-1#.$%+/1%
C./.7+(%1.C7..%7.G-#7.*./0$%"+3.%0)%:)/;)7*%0)%'7#/:#'(.$%+/1%7.C-(+0#)/$%.$0+4(#$".1%45%
0".%,0+/1#/C%8)/;.7./:.%);%0".%O#/#$0.7$%);%61-:+0#)/%+/1%8-(0-7+(%P;;+#7$%);%0".%F,%=()"
#/% 0".% V.1.7+(% T.'-4(#:% );% W.7*+/5% BjOjDA^%E/% J[[[9% +% $5$0.*% );% +::7.1#0+0#)/% ;)7%
�%�D�F�K�H�O�R�U�¶�V���D�Q�G���0�D�V�W�H�U�¶�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���K�D�V���E�H�F�R�P�H���R�S�H�U�D�W�L�R�Q�D�O�����$�O�O���Q�H�Z���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���K�D�Y�H��
0)%4.%+::7.1#0.1%-/1.7%0"#$%$:".*.h%+;0.7%+%$-::.$$;-(%+::7.1#0+0#)/%0".5%7.:.#3.%0".%$.+(%
);%0".%P::7.1#0+0#)/%8)-/:#(Ae%%
 
 

 
Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  
 

 

Integrated/long (one-tier) Programmes 
Doctorate 

Transfer procedures 

 
 
 
 

Doctorate 
(Dr.) 

 
 

(Thesis research; 
may include formal 

course work)  

Diplom (FH) degree [4 years] 

Diplom & M.A. degree, certificates, certified examinations  
[4-5 years] 

!
!

Doctorate 
(Dr.)!

UNIVERSITIES  
(UniversitŠten) & 
SPECIALISED 
INSTITUTIONS 

of university standing 
(Theologische und 

PŠdagogische Hochschulen) 

 

[Doctorate] 
 
 

UNIVERSITIES OF 
APPLIED SCIENCES 

(UAS) 
(Fachhochschulen,  

FH, and Hochschulen fŸr 
Angewandte Wissenschaften, 

HAW) 

 
UNIVERSITIES OF 

ART/MUSIC 
(Kunst-/ 

Musikhochschulen) 
 

[Some Doctorate] 
 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degree [4-5 years]  

StaatsprŸfung (State Examination) [3.5-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B.) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus./M.Ed.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.) 

[3-4 years] 

Transfer procedures 

Transfer procedures 

Transfer procedures 

 
Programmes/  

degrees 

First degree 

Second degree 

Transfer procedures 
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8.4 Organisation and Structure of Studies 
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8.4.2 Master 
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8.4.3 Integrated "Long" Programmes (One-Tier): 
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